
Bürger 

der Gemeinde Vaduz 

Direkte Abstammung

legitimiert oder adoptiert

von einem Alpgenossen

(Art. 4)

Volljährigkeit

Art. 4

<31 Jahre

 zum Zeitpunkt der 

Antragsstellung

Ja

Ja

Bekanntgabe der Aufnahme 

an der jährlichen 

Genossenschaftsversammlung

(gemäss Art. 4)

Art. 6 Abs. 4

Begleichen des 

Einkaufsgeldes gemäss

Art. 20 Abs. 5g

Beschluss der 

Genossenschaftsversammlung 

zur Aufnahme

Art. 4 Abs.2

Erlangen der Mitgliedschaft 

Erteilung von 

Stimm- und Nutzungsrecht

(gemäss Art. 4)

Antrag/Gesuch Abgelehnt

Schriftlicher Antrag/Gesuch an den Verwaltungsausschuss zum Erwerb der 

Mitgliedschaft in der Alpgenossenschaft Vaduz

min. 90 Tage vor der Generalversammlung wenn nicht nach Art. 4 (Abstammung 

von Alpgenossen)

Art. 5b

Abgeltung von 6 Frohntagen 

während 3 

zusammenhängenden 

Kalenderjahren

Mitgliedschaft in einer anderen 

liechtensteinischen 

Alpgenossenschaft

Bekanntgabe des Gesuchstellers in der 

Einladung zur ordentlichen 

Genossenschaftsversammlung unter 

dem entsprechenden Traktandum

Verheiratet

 mit einem Alpgenossen

(Art. 6)

NeinJa

Art. 5c

Begleichen der 

Aufnahmegebühr gemäss

Art. 20 Abs. 5g

Ja

Nein

Nein

Nein
Art. 4 Abs.2

3 Jahre Wartezeit auf

Stimm- und Nutzungsrecht

Nein Ja

Bekanntgabe der Aufnahme 

an der jährlichen 

Genossenschaftsversammlung

Nein

Ja

Art. 4 Abs.1

Erlangen der Mitgliedschaft

Stimm- und Nutzungsrecht wird 

erteilt 

Erlangen der Mitgliedschaft

Stimm- und Nutzungsrecht wird 

erteilt 

(gemäss Art. 5 oder Art. 6)

Ja

Nein

Aufnahmeschema der Alpgenossenschaft Vaduz 

Aufgaben des Antragstellers bzw. der 

Antragstellerin

Aufgaben des Vorstands der 

Alpgenossenschaft Vaduz

Entscheidungsprozesse

Aufgaben der Generalversammlung 

der Alpgenossenschaft Vaduz
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